
Hygiene-Konzept  
für unsere Werkstätte 

1. Die maximale Personenanzahl die sich gleichzeitig in den Räumen 
bzw. einem Werkbereich aufhalten dürfen, findet ihr an den Zugängen zu 
den Werkstätten. Als Leitfaden für die Werkbereiche gelten folgende zwei 
Bedingungen: 

a. 1 Person pro 10m2 

b. Mindestabstand zu anderen Personen ist auf 1,5m festgelegt. Dies gilt 
nicht für Personen desselben Hausstandes. 

2. Für Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, sowie Kontaktpersonen und 
Personen, die grippeähnliche Symptome aufweisen, ist der Zugang 
untersagt. 

3. Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung wird für die offenen 
Werkstätten empfohlen, außer wenn medizinische Gründe dem 
widersprechen bzw. diese Arbeitstechniken verhindern oder Personen damit 
gefährdet werden. 

4. Die sanitären Einrichtungen und die Küche sind für den Besucherverkehr 
geschlossen. 

5. Desinfektionsmittel für Besucher:innen, Mitglieder und betreuende 
Personen steht am Eingang in ausreichender Menge zur Verfügung. 

6. Besucher:innen sollen sich vorher anmelden, sodass Ansammlungen 
vermieden werden können. Kommt es jedoch doch dazu werden diese 
gebeten sich im Außenbereich (Gitterboxenfreizeitpark oder Innenhof) 
aufzuhalten und zu warten. Ein Mindestabstand von 1,5m ist dabei 
einzuhalten.  

7. Der Eingangsbereich für Besucher:innen verschiebt sich auf die 
Rosenstraße. Diese Tür bleibt während der offenen Werkstatt geöffnet. 

8. Die Werkstatträume sind während der offenen Werkstatt aller 30min zu 
lüften. Entweder durch Öffnung der Fenster oder der Hallentore. 

9. Maschinen und Werkzeuge sind personengebunden zu behandeln und 
sollen nach einem Wechsel desinfiziert werden. 

10. Personen aus der Risikogruppe (Personen über 60 Jahren oder mit 
Vorerkrankung) sind besonders auf die Spielregeln der offenen 
Werkstätten hinzuweisen. 

11. Die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zur Einhaltung der 
Hygienestandards und der Handwaschung gelten uneingeschränkt. 

 


